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fristeten Auftrittserlaubnis (§ 6 Abs. 4) einschränken 
sowie für Schallplatten- bzw. Bandproduktionen eine 
befristete Sondererlaubnis erteilen.

(4) Der Berufsausweis und befristete Auftrittserlaub
nisse haben nur Gültigkeit für Engagements über die 
gesetzlich zugelassenen Vermittler und ermächtigen 
nicht zur Organisierung bzw. selbständigen Durchfüh
rung von Veranstaltungen oder zur Vermittlung von 
Künstlern.

(5) Bei Aufgabe der Darbietung wird der Berufsaus
weis ungültig.

(6) Durch nichtbestandenen Qualifikationsnachweis 
ungültig gewordene befristete Auftrittserlaubnisse oder 
durch Aufgabe • der Darbietung bzw. Fristablauf un
gültige Berufsausweise sind dem Ministerium für Kul
tur zurückzugeben.

(7) Jeder Veranstalter ist verpflichtet, auf dem Ver
trag die Nummer des Berufsausweises, Tätigkeitsaus- 
weises oder der Auftrittserlaubnis gut sichtbar anzu
geben.

§ 8

Tätigkeitsausweis
Für eine freiberufliche künstlerische Tätigkeit nach 

Anlage 2 kann vom Ministerium für Kultur ein Tätig
keitsausweis erteilt werden, wenn für das beantragte 
Fach der Nachweis der erfolgreich abgelegten bzw. zu
erkannten Bühnenreifeprüfung bzw. einer anderen ent
sprechenden staatlichen Prüfung erbracht wird. § 7 Ab
sätze 2 bis 7 gilt entsprechend.

§9
Staatliche Einrichtungen

(1) Künstler, die hauptberuflich in staatlichen künst
lerischen Einrichtungen angestellt sind, benötigen kei
nen Ausweis nach dieser Anordnung, mit Ausnahme 
für die im Abs. 2 genannten Tätigkeiten. Sie bedürfen 
jedoch der schriftlichen Zustimmung des Intendanten 
bzw. Direktors entsprechend den Bestimmungen des 
Lohn- und Gehaltsabkommens. Dasselbe gilt für die 
künstlerische Tätigkeit des Lehrkörpers und der Stu
dierenden der künstlerischen Hoch- und Fachschulen.

(2) Angehörige der staatlichen künstlerischen Einrich
tungen nach Abs. 1 bedürfen eines Berufs- oder Tätig
keitsausweises bzw. einer befristeten Auftrittserlaub
nis, wenn sie beabsichtigen, als Vortragskünstler (s. An
lage 1) oder als Schlagersänger außerhalb ihrer Insti
tution aufzutreten.

§10
Nachwuchsausbildung und Laien

(1) Der Abschluß von Artistenausbildungsverträgen 
bedarf der Zustimmung des Ministeriums für Kultur. 
Das gleiche gilt für Ausbildungsverträge für andere 
Fächer innerhalb des Veranstaltungswesens, soweit die 
Tätigkeit nach Abschluß der Ausbildung eines Berufs
ausweises nach dieser Anordnung bedarf.

(2) Ausbildungsverträge können nur mit Personen 
abgeschlossen werden, die im Besitz einer Ausbildungs
berechtigung des Ministeriums für Kultur sind. Die 
Verträge sind beim Ministerium für Kultur zu regi
strieren.

§11
Assistenten und Personen in Ausbildung

(1) Assistenten und Personen, die sich in artistischer 
Ausbildung befinden, auch Kinder, benötigen für Tätig
keiten nach § 1 eine Auftrittserlaubnis. Diese kann auf 
Antrag und nach Vorlage des Assistenten- oder Ausbil
dungsvertrages vom Ministerium für Kultur, auf Emp
fehlung der Bezirkskommission für das Veranstaltungs
wesen auch ohne vorherigen Qualifikationsnachweis, 
auf 5 bzw. 3 Jahre befristet ausgestellt werden. Bei 
Kindern gilt die Auftrittserlaubnis nur in Zusammen
hang mit der Erlaubniskarte für künstlerisch tätige 
Kinder entsprechend der Anordnung vom 15. Oktober 
1962 über die künstlerische Betätigung von Kindern 
auf den Gebieten der darstellenden Kunst, des Films, 
der Musik und der Artistik in kulturellen Einrichtun
gen oder Betrieben (GBl. II S. 727).

(2) Darbietungen, die nur oder überwiegend aus Per
sonen bestehen, die sich iri der artistischen Ausbildung 
befinden, sind unabhängig davon, ob der Ausbilder 
mitarbeitet oder nicht, unzulässig.

§12
Ausländer und Staatenlose

(1) Ausländer und Staatenlose, die ihren Wohnsitz in 
der Deutschen Demokratischen Republik haben, bedür
fen für Engagements eines Berufs- oder eines anderen 
Ausweises nach dieser Anordnung.

(2) Künstler mit Wohnsitz außerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik sind nur über die Deutsche 
Künstler-Agentur oder das Staatliche Rundfunkkomi
tee zu engagieren. In diesen Fällen gilt die Einreise
erlaubnis als Auftrittserlaubnis.

§13
Gebühren

(1) Für die Teilnahme am Qualifikationsnachweis 
oder die Ausstellung eines Berufsausweises oder eine 
Auftrittserlaubnis nach § 11 Abs. 1 ist von jedem An
tragsteller bei Abgabe des Antrages ein Kostenbeitrag 
von 25 MDN beim Rat des Bezirkes, Abteilung Kultur, 
zu entrichten. Der Kostenbeitrag kann vom Ministe
rium für Kultur auf begründeten Antrag in Aus
nahmefällen bis zu 10 MDN ermäßigt werden. Wird 
von der Kommission für das Veranstaltungswesen 
beim Ministerium für Kultur eine Wiederholung des 
Qualifikationsnachweises im Sinne des § 6 Abs. 4 ver
langt, so ist diese gebührenfrei.

(2) Die für die Ausstellung eines Berufs- oder ande
ren Ausweises vorgesehenen Verwaltungsgebübren 
nach der Verordnung vom 28. Oktober 1955 über die 
staatlichen Verwaltungsgebühren (GBl. I S. 787) und 
den bekanntgegebenen Verwaltungsgebührentarifen 
sind im Kostenbeitrag nach Abs. 1 enthalten. Sie wer
den jedoch erhoben, wenn nach Ablauf der Gültigkeits
dauer eine Erneuerung oder zwischenzeitlich der Um
tausch des Berufsausweises erfolgen bzw. die Ausstel
lung eines Tätigkeitsausweises nach § 8 beantragt wird.

§ 14
Entzug des Ausweises

(1) Das Ministerium für Kultur kann den Berufs
oder Tätigkeitsausweis oder eine Auftrittserlaubnis auf 
die Dauer oder befristet entschädigungslos entziehen,


